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30. 4. 2005 
An das Präsidium des ÖTSV 
Im Zuge der HV am 26. 5. 2005 
 
 
 
Betrifft: 
Antrag auf Änderung der Startberechtigung bei den Seniorenklassen; bzw. 
Anpassung an die internationalen Gepflogenheiten. 
 
 
Der TSK Juventus Stockerau stellt den Antrag auf Angleichung der 
Altersregelungen bei den Seniorenklassen I und II an die internationalen 
Gepflogenheiten, IDSF-Regeln . 

Änderung des § 8 - Altersgruppen Punkt 4 der Turnierordnung: 

Die bisherige Formulierung, das kursiv Gedruckte, ist wie folgt zu ersetzen: 

Die Alterszugehörigkeit, bzw. Startberechtigung in den Seniorenklassen I und 
II soll gleichlautend wie in den IDSF-Regeln  gehandhabt werden. (d.h. die 
Klassenzugehörigkeit richtet sich nach dem Alter des jüngeren Partners.) 

§ 8 – Altersgruppen  ... 

4.  Seniorenklasse:

Die Senioren starten in den Altersgruppen I, II und III. 

Senioren I:  Herr im jeweiligen Kalenderjahr 30. Jahre oder älter 
Senioren II: Herr im jeweiligen Kalenderjahr 45 Jahre oder älter 
Senioren III: Herr im jeweiligen Kalenderjahr 56 Jahre oder älter und Dame im jeweiligen 
Kalenderjahr 46 Jahre oder älter ...  

Änderung der Durchführungsbestimmung zu Pkt 4, SENIORENKLASSE 

In der nationalen Werbung und bei Turnieren sind folgende Begriffe zu verwenden: 
- Senioren I: "Altersgruppe über 30 Jahre (....ü/30)" auf „Altersklasse über 35 Jahre (...ü/35) 
- Senioren II: "Altersgruppe über 45 Jahre (....ü/45)"  
- Senioren III: "Altersgruppe über 56 Jahre (....ü/56)" 
 
Im internationalen Sprachgebrauch wird in der üblichen Weise von der Altersgruppe "Senior" 
gesprochen.  

Mag. Elisabeth Prandtstetter (e.h) 


